
Positives Ergebnis – Förderzusage bei Rechnungszuschuss 
 

Ihr Antrag auf Fördermittel im Bereich Klimaschutz an die Stadt Rietberg - Maßnahme 
 

 

Sehr geehrte Familie/Herr/Frau, 

 

vielen Dank für Ihren Förderantrag im Rahmen des Programms „Gezielt Handeln für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“. Der Antrag ist nun geprüft:  

 

Sie haben alle Bedingungen erfüllt und Ihre umgesetzte Maßnahme ist förderfähig! 

Ich sende Ihnen nun eine „Bestätigung über den Erhalt von Fördermitteln“ per Post zu. Sobald Sie das diesem 

Schreiben beiliegende Rückantwortformular unterschrieben zurückgesendet haben, erfolgt die Auszahlung der 
Fördermittel mit einer Bearbeitungszeit von 14 Tagen. 

 

 Ggf. spezifische Ergänzungen – z.B. Stoffwindeln – siehe unten 

 

Vielen Dank für Ihr Engagement und auch in Zukunft weiterhin viel Freunde an Ihrer umgesetzten Klimaschutz-

Maßnahme! 

 

Erzählen Sie gerne Freunden und Bekannten von dem Förderprogramm – denn wir wollen mit den Fördermitteln 
viele Rietberger*innen dazu motivieren, selber tätig zu werden! Viele Gastbeiträge zu geförderten Maßnahmen 

finden Sie übrigens hier – auch zum Weitererzählen: https://klimaschuetzen-rietberg.de/ 

 

 

Beispiele für Ergänzungen/Erläuterungen 

 Sie haben den „Ost-West Bonus“ beantragt. Bei der angegebenen Adresse sind jedoch mehrere Dächer in 

diversen Ausrichtungen der Himmelsrichtungen vorhanden. Eine Reservierung des Bonus ist möglich – sie 

wird aber nur ausgezahlt wenn Sie nach Fertigstellung der PVA z.B. über ein Foto nachweisen, auf welchem 

Dach die PVA errichtet wurde. 

 Hinweis: Sie haben eine PV-Anlage geplant, die größer als 10 kWp ist. Der Bonus für Anlagen ab 10 kWp ist 

zur Änderung der Förderrichtlinie in 2021 durch einen Bonus für Ost-West ausgerichtete PV-Anlagen ersetzt 

worden. Sie sind allerdings nicht der einzige Fall, bei denen die mit dem „alten Bonus“ gewünschte 

Anreizwirkung doch erzielt werden konnte (was sich in 2020 nicht absehen ließ weswegen der Bonus ersetzt 

wurde). Daher wird die Verwaltung dem Umwelt-, Klima- und Grünflächenausschuss am 15.06. vorschlagen, 

diesen Bonus wieder aufzunehmen und die Richtlinie entsprechend zu ändern. 

Bei Ihren Mitteln reserviere ich also den Bonus von 300 Euro mit – dieser wird allerdings nur ausgezahlt, falls 

die Politik dem Vorschlag der Verwaltung folgt und die Förderrichtlinie entsprechend angepasst wird. Bzw. in 

Ihrem Fall, sofern die Ost-West Ausrichtung nachgewiesen wird, wird der Bonus ja ohnehin gezahlt (falls der 
10 kWp Bonus wieder kommt, sind diese Boni nicht kumulativ). 

 Hinweis: Sie haben eine Förderung für mehrere Maßnahmen beantragt. Ich gewähre eine Förderung für den 

Maßnahme XY in Höhe von… weil… und für Maßnahme XY in Höhe von…, weil… Insgesamt erhalten Sie so XY 

Fördermittel aus dem Klimaschutz-Förderprogramm. 

 Hinweis: Da Sie für dieses Jahr bereits den Windelzuschuss der Stadt Rietberg nutzen, wird die Fördersumme 

um diesen Betrag entsprechend gekürzt (75 Euro pro Jahr – 40 Euro pro Jahr). Für die Folgejahre gewähre ich 

Ihnen den Zuschuss auf Stoffwindeln ebenfalls, die Auszahlung des Windelzuschusses für 2021 und 2022 
wird dann von meiner Kollegin Frau Erlenkötter für Sie nicht mehr gewährt. Also bekommen Sie für 

2021+2022 jeweils 75 Euro Fördermittel für die Stoffwindel-Nutzung. Insgesamt erhalten Sie also 185 Euro 

Fördermittel aus dem Klimaschutz-Förderprogramm. 

 

 

 

  



Positives Ergebnis – Förderzusage bei Reservierung 

 

 
Ihr Antrag auf Fördermittel im Bereich Klimaschutz an die Stadt Rietberg -Maßnahme 

 

 

Sehr geehrte Familie/Herr/Frau, 

 

vielen Dank für Ihren Förderantrag im Rahmen des Programms „Gezielt Handeln für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“. Der Antrag ist nun geprüft:  

 

Ihre geplante Maßnahme ist förderfähig – entsprechende Mittel werden für Sie reserviert! 

Ich sende Ihnen nun eine „Bestätigung über die Reservierung von Fördermitteln“ per Post zu. Bitte senden Sie mir 
dieses Schreiben unterschrieben zurück. Sobald es mir vorliegt, ist die Reservierung fest. 

 

Eine Auszahlung der Fördermittel (maximal in Höhe der reservierten Summe) erfolgt erst nach Umsetzung der 

geplanten Maßnahme und wenn Sie mir die bis dato noch fehlenden Unterlagen per E-Mail nachgereicht haben: 

 

 Spezifische Ergänzungen – siehe unten 

 

Ich weise darauf hin, dass mir diese Unterlagen bis spätestens zum 30.11.2021 vorliegen müssen. Ist dies nicht der 
Fall verfällt Ihr Anspruch auf Reservierung und der Förderantrag wird abgelehnt (vgl. Seite 14 in der Förderrichtlinie). 

 

Vielen Dank für Ihr Engagement und viel Freunde bei der Umsetzung Ihrer Klimaschutz-Maßnahme! 

 

Erzählen Sie gerne Freunden und Bekannten von dem Förderprogramm – denn wir wollen mit den Fördermitteln 

viele Rietberger*innen dazu motivieren, selber tätig zu werden! Viele Gastbeiträge zu geförderten Maßnahmen 

finden Sie übrigens hier – auch zum Weitererzählen: https://klimaschuetzen-rietberg.de/ 

 

Beispiele für Ergänzungen 

 Nachweis über erfolgte Energieberatung (mindestens Videoberatung bei der Energieberatungsstelle der 

Verbraucherzentrale NRW) 

 Nachweis Ost-West Ausrichtung (z.B. Foto der installierten Anlage) 

 Eintragung Marktstammdatenregister https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR  

 Rechnung 

 Hinweis: Sie haben eine Förderung für mehrere Maßnahmen beantragt. Ich gewähre eine Förderung für den 

Maßnahme XY in Höhe von… weil… und für Maßnahme XY in Höhe von…, weil… Insgesamt erhalten Sie so XY 

Fördermittel aus dem Klimaschutz-Förderprogramm. 

 Hinweis: Da Sie für dieses Jahr bereits den Windelzuschuss der Stadt Rietberg nutzen, wird die Fördersumme 

um diesen Betrag entsprechend gekürzt (75 Euro pro Jahr – 40 Euro pro Jahr). Für die Folgejahre gewähre ich 

Ihnen den Zuschuss auf Stoffwindeln ebenfalls, die Auszahlung des Windelzuschusses für 2021 und 2022 

wird dann von meiner Kollegin Frau Erlenkötter für Sie nicht mehr gewährt. Also bekommen Sie für 

2021+2022 jeweils 75 Euro Fördermittel für die Stoffwindel-Nutzung. Insgesamt erhalten Sie also 185 Euro 

Fördermittel aus dem Klimaschutz-Förderprogramm. 
 

 Wichtiger Hinweis: Sie haben eine PV-Anlage geplant, die größer als 10 kWp ist. Der Bonus für Anlagen ab 10 

kWp ist zur Änderung der Förderrichtlinie in 2021 durch einen Bonus für Ost-West ausgerichtete PV-Anlagen 

ersetzt worden. Sie sind allerdings nicht der einzige Fall, bei denen die mit dem „alten Bonus“ gewünschte 

Anreizwirkung doch erzielt werden konnte (was sich in 2020 nicht absehen ließ weswegen der Bonus ersetzt 

wurde). Daher wird die Verwaltung dem Umwelt-, Klima- und Grünflächenausschuss am 15.06. vorschlagen, 

diesen Bonus wieder aufzunehmen und die Richtlinie entsprechend zu ändern. 

 
Bei Ihren Mitteln reserviere ich also den Bonus von 300 Euro mit – dieser wird allerdings nur ausgezahlt, falls 

die Politik dem Vorschlag der Verwaltung folgt und die Förderrichtlinie entsprechend angepasst wird. Bzw. in 

Ihrem Fall, sofern die Ost-West Ausrichtung nachgewiesen wird, wird der Bonus ja ohnehin gezahlt (falls der 

10 kWp Bonus wieder kommt, sind diese Boni nicht kumulativ). 



PVA nach Ausschöpfung der Quote „Warteliste“ 
 

Ihr Antrag auf Fördermittel im Bereich Klimaschutz an die Stadt Rietberg – PV-Anlage 

 
 

Sehr geehrte Familie/Herr/Frau, 

 

vielen Dank für Ihren Förderantrag im Rahmen des Programms „Gezielt Handeln für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“. Der Antrag ist nun geprüft. 

 

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das begrenzte Kontingent für Fördermittel für PV Anlagen 

bereits ausgeschöpft ist. Für PV Anlagen können maximal 1/4tel des gesamten Fördervolumens 

genutzt werden (also 30.000 Euro von 120.000 Euro). Damit stellen wir sicher, dass auch andere 

Maßnahmen Fördermittel erhalten. Die Nachfrage nach PV Anlagen ist sehr hoch, was absolut positiv 
ist. Aber auch andere Maßnahmen sind dem Klimaschutz dienlich und wir möchten sie von Seiten der 

Stadt Rietberg unterstützen.  

 

Wie geht es weiter? 

 

Sie können Ihren Antrag gerne aufrechterhalten und stehen dann auf der „Warteliste Photovoltaik“. 

Ihr Antrag kann ggf. nachrücken und Sie können somit doch noch eine Förderung erhalten. Das ist 

dann der Fall, falls Fördermittel wieder frei werden, 

 wenn Anträge zurückgezogen/Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden 

 wenn am Ende des Jahres für die anderen Förderbereiche nicht alle Fördermittel benötigt 

wurden 

 oder wenn die Politik eine Erhöhung des gesamten Förderbudgets beschließt.  

 

Damit Ihr Förderantrag nachrücken kann, muss auch dieser vollständig sein. Bitte reichen Sie dafür – 

ggf. nach erfolgter Umsetzung Ihrer noch in Planung befindlichen PVA - folgende Unterlagen bis zum 

30.11.2021 nach: 

 Nachweis über erfolgte Energieberatung (mindestens Videoberatung bei der 

Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale NRW) 

 Nachweis Ost-West Ausrichtung (z.B. Foto der installierten Anlage) 

 Eintragung Marktstammdatenregister https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR  

 Rechnung 
 

Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Augenblick keine positivere Rückmeldung geben kann.  

 

Ich danke Ihnen trotzdem sehr für Ihr Engagement und wünsche Ihnen auch in Zukunft viel Freude an 

Ihrer umgesetzten Klimaschutzmaßnahme! 

  



Negatives Ergebnis – Förderabsage 
 

Ihr Antrag auf Fördermittel im Bereich Klimaschutz an die Stadt Rietberg 

 
 

Sehr geehrte Familie/Herr/Frau, 

 

vielen Dank für Ihren Förderantrag im Rahmen des Programm „Gezielt Handeln für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“. Der Antrag ist nun geprüft:  

 

Leider erfüllen Sie folgende Bedingungen laut Förderrichtlinie nicht. Daher kann keine Förderung 

bewilligt/ausgezahlt werden. 

 Was genau ist nicht erfüllt? 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Förderabsage - wegen Budget aufgebraucht 
 

Ihr Antrag auf Fördermittel im Bereich Klimaschutz an die Stadt Rietberg 

 

 

Sehr geehrte Familie/Herr/Frau, 

 
vielen Dank für Ihren Förderantrag im Rahmen des Programms „Gezielt Handeln für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass bereits alle zur Verfügung stehenden 

Fördergelder für das Jahr 2021 vergeben sind.  Ich muss Ihren Antrag daher hiermit ablehnen. Denn 

es ist nicht möglich, dass Sie Ihren Antrag über den Jahreswechsel aufrechterhalten: Da sich zum 

nächsten Jahr die Förderrichtlinie etwas verändern wird, ist eine erneute Antragsstellung 

erforderlich. 

 

Diese hohe Nachfrage und das Engagement der Bürger*innen für den Klimaschutz freut die Stadt 

Rietberg sehr! Die Antragsstellung wird zeitnah für dieses Jahr beendet/der Online-Antrag wieder 

dann nicht mehr verfügbar sein. Das Förderprogramm läuft im nächsten Jahr weiter. Die 
Antragsstellung wird wieder möglich sein, sobald der städtische Haushalt genehmigt/beschlossen ist.  

 

Tipp: Im kommenden Jahr können auch noch nachträglich Anträge für Maßnahmen gestellt werden, 

die dieses Jahr umgesetzt wurden. Diese Option können also auch Sie nutzen. 

 

Soll ich Sie auf die Interessenten-Liste derjenigen setzen, die direkt informiert werden, sobald eine 

Antragsstellung im neuen Jahr wieder möglich ist?  

 

Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Augenblick keine positivere Rückmeldung geben kann. 

Ich danke Ihnen trotzdem sehr für Ihr Engagement und wünsche Ihnen auch in Zukunft viel Freude an 
Ihrer umgesetzten Klimaschutzmaßnahme! 


